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Stadt Szeged ernannt.se Dass er im gleichen Jahr
Preis. bekommen wiirde, hátten wir kaum gedacht.
den Preisvergebern!

Dem Preistráger wtinsche ich - auch im Namen
Erfolge!

(2010)

tn Vgl. [Thr'iol], A helyi
s .  r5-17.

auch den,Eike-von-Repgow
Ein besonderer Dank gebtihrt

meiner Mitarbeiter - weiterc

Szago Béla (Debrecen/Ungarn)

Das Zusammentreffen von gerÍnanischen Rechtstraditionen und
vom transferierten gemeinen Recht im ,,Eigen-Landrecht" (1583)
der Siebenbtirger Sachsen

Es ist seit langem eine bekannte Thtsache, dass das Rechtsbuch der Siebenbtirger
Sachsen - das im Jahre 1583 vom Ftirsten von Siebenbiirgen bestátigt wurde und
gemeinhin als die ,,Statuta" oder das ,,Eigen-Landrecht" der Siebenbtirger Sach-
sen bezeichnet wird - als eine Kompilation von genetisch verschiedenen Rechts-
regeln zu betrachten ist. Es beinhaltet und verbindet einheimische Rechtstraditi-
onen bzw. Rechtsgewohnheiten mit dem gelehrten r mischen Recht, weist aber,
wenn auch spiirlich, Spuren des Gewohnheitsrechts des ungarischen Adels auf.t

Wáhrend der vergangenen drei Jahrhunderte wurde mehrfach versucht die

Quellen der einzelnen Regeln der ,,Statuta" nachzuweisen.t In Ankntipfung an
Schuler von Libloy stand in letzter Zeit besonders die Einwirkung des nimischen
Rechts auf das ,,Eigen-Landrecht" im Mittelpunkt des rechtshistorischen Interes-
ses., Diese Neigung ist damit zu erkláren, dass das Rechtsbuch, welches nach
seiner Promulgierung 1583 in Kronstadt (BrassÓ, Bragov) in deutscher und latei-
nischer Fassung veroffentlicht wurde, als der einzige gelungene Versuch zu be-
urteilen ist, durch den das rÓmische (kaiserliche) Recht (im weiten Sinne das Ías
commune) als Subsidiarrecht formell auf dem Gebiet des ehemaligen Ungarns
anerkannt wurde.

Diese Einmaligkeit der ,formellen Rezeption' in der ungarischen Rechtsge-
schichte ládt dazu ein, sich dartiber Gedanken zu machen, wie dieser rtliche
Rezeptionsvorgang im Lichte des im letzten Jahrzehnt aufgegriffenen For-
schungsansatzes ,Transfer normativer Ordnungen' und der vieldiskutierten Theo-
rie des Rechtstransfers bzw. legal transplants zu beurteilen ist.

Krinnen sich die im Rahmen dieser (und verwandter) Betrachtungsweisen (2.8.
die Theorie der Rechtsirritationen) aufgestellten Thesen in der siebenbiirgisch-
sáchsischen Rechtsentwicklung des Mittelalters und der Frtihen Neuzeit wider-
spiegeln? Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen hat sich die Übernahme
fremden Rechts bei den Sachsen und in wie vielen Etappen abgespielt? Welche
zeitlichen, rtlichen und rechtskulturellen Faktoren konnten dabei eine Rolle spie-
len?

' LAUFs, EinfÍihrung, in: [FnoNrus], Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sachsen' 1973' S. VI.
'RgtszNEn, Commentatio succincta ad jus statutarium Saxonum in Tiansylvania, Lipsiae, 1744;

Necy op BneNynsx-q, (Ed.), Jus Tianssilvanico-Saxonum, 1845; Scnur.ER voN LIBLoY, Statuta
jurium municipalium Saxonum in Transylvania, 1853; SutscHErc, Das deutsch-rcimische Recht der
Siebenbtirger Sachsen (Eigen-Landrecht), 2000.

3 SutscgBr, Das deutsch-rcimische Recht der Siebenbiirger Sachsen (Eigen-Landrecht), 2000;
SzesÓ, Die Rezeption des rÖmischen Rechts bei den Siebenbiirger Sachsen, in: Publicationes
Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 9, Fasc. l-13 (1994), S. 173-194.

értéktól az egyetemességig, in: Szeged. A Viíros fo|yőirata 22'5 (2o|o).
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Im Rahmen einer kurzen Abhandlung kann man nati.irlich nicht alle Aspektc
behandeln, aber die Thematik dieses Sammelbandes hat mich veranlasst dartiber
nachzudenken, wie bestimmte Tiaditionen des Rechts und des Tiansfers vorr
Recht bei den Sachsen aufeinandertreffen. Obwohl man nach unserem heutigen
Wissen das traditionelle (,germanische') Recht der Sachsen mit einem der hier anr
meisten erwáhnten Rechtsbticher (Sachsenspiegel, Schwabenspiegel) oder mit
Rechtstraditionen (sáchsisch-magdeburgisches Recht) noch immer nicht in einr.:
eindeutige genetische Beziehung bringen kann, wird der Leser zumindest dcrr
Eindruck erlangen, dass meine Ausfiihrungen in diesem Band nicht ganz fehl arn
Platz sind.

Zuerst werde ich versuchen kurz (I.) den theoretischen Rahmen meiner Frr
gestellung aufzuzeichnen, dann (II.) einige fiir unser Thema wichtige Ereignissc
der sáchsischen Rechtsgeschichte aufzuzáhlen. Gleichzeitig werde ich versuchett.
die Theorie und die historische Wirklichkeit in Verbindung zu bringen, so dass
das als ,traditionell' betrachtbare Recht der Sachsen womoglich etwas im Vrr-
dergrund bleiben soll. SchlieBlich werde ich mich darum bemi.ihen, einige Bci
spiele (III.) tiber das Zusammentreffen von gerrnanischen Rechtstraditionen untl
vom transferierten gemeinen Recht im,,Eigen-Landrecht" nachzuweisen.

I. Als theoretischen Rahmen des Tiansfer-Problems k<innte man einfachheitshll
ber (aber der diesbeztiglichen Literatur bestimmt nicht vollig gerecht werdend )
drei verschiedene semantische Modelle verwenden, welche mit den Termini Rc
zeption, Rechtstransfer und legal transplants (tansplantation) umrissen werdcrr
konnen.a In der - in den letzten Jahrzehnten immens angewachsenen - dieshc
ztiglichen Literatur wurden erhebliche Abgrenzungen betreffs der erwáhnten Sc
mantischen Lcisungen ausgearbeitet. Die Bevorzugung eines der Begriffe bzw. dic
Ablehnung der anderen zwei geht auf verschiedene Ausgangspunkte und Hypo
thesen zurtick.

Der áltere Begriff der ,Rezeption. wird in der Literatur anscheinend verdrángt,
weil er tiblicherweise eine asymmetrische,Geber-Nehmer-Beziehung' voraus
Setzt, in welche neuerdings das Bild des kulturellen Gefálles zwischen den zwci
Teilnehmern hineinintepretiert wird und die einseitige Perspektive des Annclr
mens vorgibt.

o Uber das terminologische ,Wirrwarr' s iehe k rzl ich Srol l-Ets, Transfer normativer Ordnungcrr

Baumaterial Íi. ir junge Nationalstaaten, in: Rechtsgeschichte 20 (2012), S. 72. Stol leis l istet lrt.r

spielhalber folgende Ausdri icke auf: Tiansfer, Rezeption' Adaption, Übernahme, Aufnahme, I l irr

f luss, Infi l trat ion, (osmotische) Durchdringung, Mutationen, Translation, Tiansplantation, Krt 'rr

zung, Hybridisierung, Patchwork, Flickenteppich, Kontamination, Mischung, Export/Import, Ko

Ionia|isierung durch Recht oder systemtheoretisch Resignifikation. Er schlágt vor' im Weiteren vtrrr

,Transfer normativer Ordnungen' bzw. von ,grenzi.iberschreitender Wirkung von Recht (normativr'r

ordnung). zu sprechen, um Missverstándnisse beziiglich des vielbelasteten Terminus ,Rezeptittlr.
vorzubeugen. Ebd., S. 72, 75.
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Tiansfer und Tiansplantation setzen den Akzent hingegen stfuker auf die Mo-

bilitát tiber bestimmte Grenzen hinweg. Sie wecken weiterhin nicht die Gefiihle

der Einseitigkeit und vermeiden auf der Seite des Empfángers den Eindruck des

Bedtirftigen, IJnterentwickelten oder Unterlegenen.s Aber Transfer und legal

transplants unterscheiden sich voneinander auch wesentlich durch ihre Ausgangs-

punkte und Annáherungswege.
Der Gedanke der Tiansplantation6 geht von der Vorstellung aus, dass das Hin-

einfiigen eines Elements in einen fremden Kcirper problemlos sein kann, also
nicht durch externe (zeitliche, ortliche und rechtskulturelle) Faktoren, durch die

,Umwelt. beeinflusst oder beeintráchtigt werden muss.' Das Verfolgen des

Schicksals des transplantierten Rechts - das wesentlich mit schriftlich fixierten

Rechtssátzen und Normen gleichgesetzt wird _ kommt in dieser Theorie Zu kurz.

Die Unterschiede der gesellschaftlichen Bedingungen, die hinter beiden Normen-

systemen stehen, werden nicht geniigend beriicksichtigt. Es záhlt nur, dass eine
Tiansplantation, eine erfolgreiche Integration des Rechtssatzes in die neue Rechts-

ordnung trotz aller Unterschiede zustande kommt. Nach diesem Erklárungsver-

such reagiert das Recht nicht auf (politische, okonomische, oder soziokulturelle)

Veránderungen in einer Gesellschaft und spiegelt diese auch nicht wider. Die

Theorie stiitzt sich auf mehr oder minder erfolgreiche Tiansplantationen, welche

besonders in der Geschichte des romischen Rechts in Europa vorzufinden sind.

Der dritte, hier in Betracht zu z\ehende Annáherungsversuch, welcher sich des

Begriffs ,Rechtstransfer' bedient, geht von bestimmten gesellschaftstheoretischen

Überlegungen aus. Nach diesen kann es zwar kein einheitliches, universelles

Muster ftir die Tiansfer-Beziehungen zwischen ,Rechtsordnungen' geben, es fin-

det jedoch immer ein komplexer interaktiver Prozess statt. Es kann wohl wahr

sein, aber - um die Durchftihrung meines Gedankenexperiments zu erm glichen
_ muss ich trotzdem einige Leitgedanken auswáhlen' die im Weiteren meinen

Ausfiihrungen den Rahmen geben werden.
Es wird vorwiegend angenommen, dass es bei der sog. Rezeption des rÓmi-

schen Rechts in Europa seit dem Mittelalter um die Dualitát von Tiaditionen und

5 lBnNoEn, KIRov], Die Entstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanischen Stidosteuropa,
(http://data.rg.mpg.delRechtstransfer-Suedosteuropa.pdfl - Abfragedatum: 30.07.2013, S. 10.

6 Über Tiansplantationen existiert ebenfalls sehr viel Literatur: WersoN, lrgal transplants, l993;
orns., trgal transplants and law reform, in: The Law Quarterly Review 92 (1976), S.79-84;

oeRs., Comparative law and legal change, in: The Cambridge Law Journal 31,2 (19'18), S. 313-336;

oens., Aspects of reception of law, in: American Joumal of Comparative Law 44,2 (1996), S. 335-
3 5 1 .

7 Zur Kritik: LEcRAND, The Impossibility of ,,kgal Tiansplants", in: Maastricht Journal of European

and Comparative Law 4 (1997)' S. 11l-l24; DERS., I-e droit comparé,2w9 npns., The same at the
different, in: pBRs., Mtxony (Hrsg.), Comparative Legal Studies,2003, S.24G-3ll;EwlN, Social
Structure and Law, 1990, S. 32-35: FRrpouax, [Rezension zu:] Alan Watson, Society and legal
change, 1977 , in:. The British Journal of Law and Society 6 (1979), S . l2'l -129; GnossrEr-o, Macht

und Ohnmacht der Rechtsvergleichung, 1984, S.80-93.
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um den Tiansfer von Recht geht. Beztiglich dieser kulturhistorisch wichtigen Enr-
wicklung diskutierte man und stritts tiber die Beziehung von einheimischem, tra-
ditionellem, ,germanischem' Recht und fremdem, rezipiertem, gelehrtem, manch-
mal aufoktroyiertem Recht.e

Innerhalb einer Gemeinschaft ist das Recht (vielleicht war es auch schon inr
Mittelalter so) ein ausdifferenziertes soziales System, das sein eigenes Zrel z,tr
erftillen hat. Innerhalb einer Gemeinde bildet sich eine autonome und spezifischc
juristische Thadition. Diese Tiadition kann ihre Ziele gegebenenfalls aus eigencl
Kraft, ohne Übernahme fremder Losungen erreichen. Das Rechtssystem erneuerl
sich nattirlich auch in diesem Fal| nicht unabhángig Von seiner Umwelt, also von
den sozialen Vorgángen, wirtschaftlichen Bedingungen, kulturellen Ereignissert'
In anderen Fállen ist die von innen kommende Kraft eines Rechtssystems nichl
ausreichend zur Selbsterneuerung und zum Erreichen seiner Ziele, sondern es
wird ein AnstoB durch den Tiansfer fremden Rechts bencitigt. Die erwáhnten, al,t
das Recht dauerhaft und strukturell gekoppelten ,Umwelt-Verháltnisse. innerha|b
einer Gemeinschaft - in welche eventuell oder notigenfalls das fremde Recht
transferiert werden soll - k nnen nattirlich auch die M glichkeit und den Erfolg
oder Misserfolg von eventuellen Tiansfers bestimmen.'0 Neben solchen langfris.
tigen Verbindungen des Rechts mit seiner Umwelt k nnte das Ordnungssystenl
einer Gemeinschaft auch zufálligen Ereignissen ausgesetzt werden, welche das
bestehende Rechtssystem betreffen, es in nicht vorhersehbarer Weise in Bewt:
gung setzen, zn einer Reflexion zwingen.rr

Im Lichte dieser Prámissen setzen wir voraus, dass ein ,traditionelles. ausdil..
ferenziertes Rechtssystem existiert und dieses durch den Tiansferprozess (Rezep-
tionsprozess) mit fremden Normen, mit eventuell unvertrauten Ordnungsvorstel-
lungen und juristischen Techniken konfrontiert wird. Der Tiansferprozess wird
durch dauerhafte oder schlagartige Impulse aus der Umwelt des fraglicherr
Rechtssystems verursacht. In diesen Fállen handelt es sich immerhin um eint:
,St rung', eine lrritation.12 Diese ,irritierenden' Impulse k nnen von der Politik.
vom Wirtschaftsleben oder sogar von der Wissenschaft herriihren13 und konnerr
eine - ftir das traditionelle Recht (seitens des Impulsgebers ncitig erachtete) -
Einladung zum Verándern und damit eine Aufforderung zur intensiveren, bc.

ó Zur Entwicklung des Rezeptionsverstándnisses siehe SrolleIs, Tiansfer normativer Ordnungen
Baumarerial fiir junge Nationalstaaten, in: Rechtsgeschichte 20 (2012), S.l2-j5.

e FocpN, Rechtstransfer: Eine theoretische Einftihrung.
'0 Ebd. und FÖcpN, TE,ugNrn, Rechtstransfer, in: Rechtsgeschichte 7 (2005), s. 39.
', Zum Begriff solcher ,Zufálle. siehe FÖceN, Rechtstransfer: Eine theoretische Einfiihrung.
12 TEIJBNER, Rechtsirr itat ionen, in: BRAND, SrRrupsl (Hrsg.), Soziologie des Rechts, 1998, S.233

244; oEns., Rechtsirritationen, in: Dux, Wptz (Hrsg.), Moral und Recht im Diskurs der Modernc.
2001,  s .351-380.

13 Diese ,áuBeren Griinde., die einen Tiansfer hemmen, erleichtern, provozieren oder ermciglichcrr
kÖnnen, treten in Erscheinung auch bei FoceN, TEUBNER, Rechtstransfer, in: Rechtsgeschichte 7
(200s), s.39f.

Das Zusammentreffen von gerÍnanischen Rechtstraditionen

schleunigten Fortentwicklung bedeuten.ro Aber dies geschieht nattirlich nicht im-
mer, oder nicht immer in gewÍinschtem MaBe.

Im Falle solcher Prozesse bestehen mindestens zwei Mciglichkeiten: 1. Da das
Recht tendenziell konservativ ist, kcinnen die alten Strukturen sehr langlebig und
ausgeprágt sein, so dass das Fremde abgestoBen wird. 2. Die St<irungen k nnen
ein Rechtssystem durch fremde Normen und juristische Kommunikationen aber
auch in Bewegung setzen, so dass die neuen Normen - wie auch immer - verar-
beitet und womciglich integriert aber fast niemals eins zu eins iibernommen wer-
den. Denn die Rechtsnonnen verándern sich natiirlich, wenn sie von einer Ge-
sellschaft in eine andere, von einer Zeit in eine andere transferiert werden. In
beiden Fállen bestimmen die eigenen Strukturen' die eigenen ffraditionen. den
Erfolg und das Ergebnis des Rechtstransfers. Beim Verfolgen dieser Prozesse
muss man immer feststellen, welche Strukturánderungen oder Strukturbefestigun-
gen durch die lrritationen/Tiansfers ausgel st wurden und wie - da alle Systeme
zum Gleichgewicht neigen - das Rechtssystem sich nach dem Tiansfer erneut
stabilisiert. Das ist auch selbstverstándlich, denn wenn ein Rechtssystem durch
die Konfrontation mit den Tiansfers in Bewegung gebracht wird, so kann dies
kaum ohne Folgen ftir seine Umwelt und somit ftir die Gesellschaft bleiben. Es ist
also auch zu untersuchen. welche ko-evolutiven Prozesse in anderen sozialen
Systemen der Gemeinschaft durch Rechtstransfers ausgel st werden.ls

II. 1. Die Hospites kutonici, die sich in Siebenbi.irgen ab dem 12. Jahrhundert
niederlieBen, hatten ein mehr oder weniger detailliertes - wahrscheinlich an der
Schwelle zur Verschriftlichung stehendes - Rechtssystem mit sich gebracht. Die
Einwanderer haben ihre alten Rechtsgewohnheiten, die ihnen in kciniglichen Pri-
vilegien (so im Andreanum 1224) gesichert wurden, behalten.r

Dariiber, wie diese eigenen Rechtsgewohnheiten im Einzelnen gestaltet waren,
wissen wir leider wenig. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Meinungen
tiber das mitgebrachte ,Mutterrecht' der Siedler (wenn jemand in dieser Frage
tiberhaupt Stellung bezieht) teilen.l7 So gibt es ÁuBerungen' nach denen von den
Siedlern sáchsisches Recht mitgebracht wurde, wovon sie dann ihren Namen

,Sachsen. hergeleitet hátten. Andere sagen, dass niederfránkische Selbstverwal-

14 FÖGEN, Rechtstransfer: Eine theoretische Einfiihrung.
t5 Ebd.
t6 Schriftliches iiber diese Rechte wurde uns nicht iiberliefert. Das Andreanum ordnet an:. ..Volumus et

etiam firmiter praecipimus, quatenus ipsos nullus iudicel nisi nos vel comes Chybiniensis, quem

nos ein loco et tempore conlituemus. Si vero quocumque iudice remanserint, tantummodo iudicium

consuetudinarium reddere teneantur, nec eos etiam aliquis ad praesentiam nostram citare prae-

sumat, nisi causa coram suo iudice non possit Íerminari.,, Siehe ZIuuBRMANN, WERNER (Hrsg )'
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, Bd. l, 1892, Nr.43, S. 35. Zum

Andreanum siehe MoLot, Unus sit populus et sub uno judice, in: Zeitschrift fiir Siebenbiirgische

Landeskunde 22,2 (1999), S. 197-216.
17 Eonn, De initiis iuribusque primaevis Saxonum Tianssilvanorum commentation, 1792; Scaaspn,

De jure Flandrensi Saxonum Tianssilvanorum, 1822.
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tungsrechte am Anfang standen,rs beziehungsweise dass die ursprtinglichen Gc
wohnheitsrechte Spuren des kcilnischen jus Italicum sowie der ost- und westljili
schen Rechte enthie|ten.|9 Zu dieser Meinung gesellen sich ÁuBerungen, naclr
welchen das Recht der Siedler aus Flandern und aus Luxemburg stammte. lhr
Recht war das, was an Rhein und Mosel gegolten hat. Nattirlich gab es kleirrr.
Verschiedenheiten innerhalb dieser Rechtstradition, aber insgesamt konnte mtrr
von deutschem Recht, vom ius kutonicumzo oder vom ius bzw. mos Saxonun:'
sprechen.

Wieder andere stellen in mittelalterlichen Urkunden der Sachsen sogar mchr'
fach Spuren des ribuarischen Rechts fest.22 Wegen der sehr spárlichen (oder spiir
lich erforschten) Quellen meinen andere Forscher, dass das mitgebrachte Rechr
der Hermannstádter Siedler unbekannt und unbestimmbar sei.23 Die neueste Utt
tersuchung geht davon aus, dass der Sachsenspiegel Eikes von Repgow zumindcst
eine Orientierung fiir das Mutterrecht der Siebenbiirger Siedler gegeben habcrr
diirfte, weil sich die deutschen Landrechte im 12. Jahrhundert nicht wesentliclr
voneinander unterschieden haben.2a

In jedem Fall konnen wir davon ausgehen, dass das althergebrachte Recht dt:r
Sachsen nicht einheitlich war.tt Die Siedler stammten aller Wahrscheinlichkt it
nach aus verschiedenen Rechtskreisen. Die Gemeinden hatten die Freiheit, ihrc
Richter frei zu wfilen - Richter, die ihre Sprache sprachen, die die Rechtstrarli
tion kannten und dartiber Bescheid wussten, was Sitte und Recht war. Die inhirlr
liche Entwicklung der Regeln konnte noch eher auseinandergehen. Eine Einhcit
des deutschen Rechts, das unter den Saxones gelten sollte, kann man fi.ir tlirs
Hochmittelalter nur sehr begrenzt vermuten.26 Die mal konvergierenden, mal -

trotz der allmáhlich sich herausbildenden einheitlichen oberserichtsbarkeit t|cr

I8 Auf Planitz ' Untersuchungen sti . i tzend G. E. MÜt'I-En, Stt ihle und Distr ikte als Untertei lungen r|t.r
Siebenbiirgisch-Deutschen Nationsuniversitát l  14 l-1 876, l  985' s. 2.

'o SUTSCHEI<, Das deutsch-rÖmische Recht der Siebenbi.irger Sachsen (Eigen-Landrecht)' 2000, S. |í,.
ohne Literaturnachweise.

20 ZIvtr,tERMAvw, Die Siebenbiirger Sachsen - ein Rechtsproblem, in: Siebenbtirgische Zeitung, Folllr.
l ,  1 5 .  J a nua r  2 003 ,  S . 7 .

2t KLEIN, Wer hat uns Siebenbtirger Sachsen den ,.Goldenen Freibrief '  erwirkt?, in: DERS., Saxoni. ' ir
Septemcastrensia, i97 l, S. 2l l .

t2 AUNER, Das Wappen von Hermannstadt, in: Korrespondenzblatt des Vereins ftir Siebenbiirgisclt,,
Landeskunde 36 (1913) ,  S .71 .

23 LINDNER, Der Schwabenspiegel bei den SiebenbÍirger Sachsen, in: ZRG GA 6 (1885), S. 10l.
2a MoLDt, LáBt sich das Rechtsgebiet der Siebenbtirger Sachsen einer Stadtrechtsfamilie zuordtlt:It,,.

in: Zeitschrift ftir Siebenbiirgische Landeskunde 26,l (2003), S. 62f.
25 DERS., Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbi.irgen, 2009, S. 54.
26 Mit Bezug auf die nivellierende und neutralisierende Wirkung der kciniglichen Privilegierung rl<'r

verschiedenen hospes-Gemeinden pládiert Nilles fiir eine einheitliche ,Gáste.-Rechtsgemeinschlrlt
mindestens im Falle der Hermannstádter Provinz. Siehe Ntlt-Es, Zur Rechtslage der ,,hos1litt,'l
Theuthonici" in Siebenbtirgen, in: Korrespondenzblatt des Arbeitskreises ftir Siebenbtirgische l,rrrr
deskunde I  (1971) ,  S .89 .
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Sttihle - divergierenden ,mitgebrachten Rechte' (consuetudines) reichten fiir die
Bauerngemeinden noch lange Zeit aus, so dass eine Tiadition durch die Praxis von
Generationen gefestigt wurde.

2. Erst im spáten Mittelalter Stellte sich heraus, dass das alte Gewohnheitsrecht
nicht mehr leistungsfáhig genug waÍ.27 Der durch die Wirtschaftspolitik der K -

nige Ungarns geforderte kurzfristige wirtschaftliche Aufschwung, die verháltnis-
máBig groBe Prosperitát durch die extensive Entwicklung des Handels und der

Gewerbe sowie der Geldwirtschaft2s und auch die Umbildungen und Entwicklun-
gen im Bereich der siebenbi'irgisch-sáchsischen Verwaltung im 14. und 15. Jahr-
hundert wirkten sich auf die alten Rechtsgewohnheiten aus.'n Die Stádte haben
eine ftihrende Rolle eingenommen und fiir die stádtische Produktions- und Han-

delstátigkeit reichte das alte Gewohnheitsrecht nicht mehr aus. Auch die unter den

verschiedenen Sachsensttihlen vorherrschende Rechtsunsicherheit, die unter-

schiedliche Gerichtspraxis und der Mangel an schriftlichen Rechtsquellen haben
zu den Reformwtinschen beigetragen. Diese Bestrebungen wurden auch von au-
Ben erzwungen, denn in Streitigkeiten zwischen den Sachsen und den ungarischen
Adeligen sollte die lex consuetudinaria regni gelten. Konig Matthias brachte 1463

zum Ausdruck, dass die Sachsen auch der Herrschaft der Landesgesetze unter-

worfen seien.3o Diese Faktoren k nnten zur Bedeutung des sogenannten ,,Codex
AltembergeÍ,, _ eines Rechtsbuches, das in der 2. Hálfte des 15. Jahrhunderts in

Herrmannstadt, im Verwaltungs- und Jurisdiktionszentrum der Sachsen auftauchte
- geftihrt haben.3r Das kann man vielleicht als den ersten Versuch der Sachsen
werten, fremdes Recht zu rezipieren/transferieren, um den Mangel der heimi-

27 SzesÓ, Die Rezeption des rcimischen Rechts bei den Siebenbiirger Sachsen, in: Publicationes
Universitatis Miskolciensis' Sectio Juridica et Politica 9, Fasc. l-l3 (l994)' S. 107; MoLDT' LáBt
sich das Rechtsgebiet der Siebenbijrger Sachsen einer Stadtrechtsfamilie zuordnen?, in: Zeitschrift
ftir Siebenbtirgische Landeskunde 26,1 (2003), S.64.

28 KÖppczl (Hrsg.), Erdély r<ivid tcirténete, 1989' 5.228-233; DeN, GorogNBERG, Der Warenaus-
tausch zwischen Bistritz und den Moldauer Stádten und Marktflecken im 16. Jahrhundert, in:
Forschungen zur Volks- und Landeskunde 10,l (1967), S.5-34; MrrtzI., Az erdélyi szászok ipara
és kereskedelme a XIV. és XV. században, in: Századok 26 (|892)' s.633-657 u. 720-139:
SzŰcs, Vrárosok és kézmúvesség a l5. századi Magyarországon, 1955.

2e Zv Yerwaltungsentwicklung siehe Hpnvetw, Die Grundverfassungen der Sachsen in Siebenbiir-
gen und ihre Schicksa|e, I9.l2: F. MÜt-lpn (Hrsg.), Zur Rechts- und Siedlungsgeschichte der
Siebenbiirger Sachsen, |91|; G. E. MÜLLER, Die sáchsische Nationsuniversitát in Siebenbiirgen, in:
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde M,zl3 (1928)' S,227_424; G. E. MÜr-lex,
Sttihle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbiirgisch-Deutschen Nationsuniversitát
l141_1876, 1985; MÜt-lr'R-LRcBNrHnr-, Die geschichtlichen Rechtsgrundlagen der ,,Sáchsischen
Nationsuniversitát.. in SiebenbÍirgen und ihres Vermtgens, in: Siidost-Forschungen 3 (1938)'

s .44 -68 .
'o,Nom, quum membrum huius regni sitis et legibus eius vivatis [...]" (zitiert nach LrNnNpn, Der

Schwabenspiegel bei den Siebenbiirger Sachsen, in: ZRG GA 6 (1885), S. 108).
3l Die vollstándige Textausgabe: LnoNen (Hrsg.), Az Altenberger-féle Codex/Der Codex Altenber.

ger, 1885; vgl. CoNSTINTINESCU, Codicile Altenberger, 1988.
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schen Gewohnheiten zu eliminieren.32 Der ,,Codex" (teils Landrecht des Schwrr
benspiegels, teils Weichbild von Magdeburg bzw. Iglauer Bergrecht) wurde - litr
mich jedoch auch nach der neuesten Arbeit von Dirk Moldt noch immer nit'lrl
tiberzeugend genug bewiesen33 _ vom Hermannstádter obergericht als subsic|iiirc

Quelle3a neben der consuetudo terue Cybiniensls, dem einheimischen Gewohrr
heitsrecht - wori.iber wir recht wenig wissen - jahrzehntelang angewendet. Wt:rrrr
es wirklich so war, konnen wir diesen Einfluss der Regeln des ,,Codex" den eng('rr
Verbindungen zuschreiben, die die Sachsen Siebenbi.irgens durch ihre vcnurl
telnde Handelspartnerschaft mit den Stádten des Deutschen Reiches aufrec|ttt'r
hielten. Neben der vermutlichen Anwendung des Landrechts des Schwabenspir'
gels ist die Bedeutung der zwei, ganz verschiedenen Stadtrechtsfamilien angclrtt
renden, Stadtrechte des ,,Codex Altemberger.. noch nicht gekliirt. BezÍiglich t|cr
Magdeburger Weichbildrechts wurde in der Literatur immer darauf hingewicscrr,
dass seine Verwendung ohne weiteres vorstellbar sei,35 weil es auch bei den Zigr
ser Sachsen als subsidiáres Recht (zusammen mit dem Sachsenspiegel) gegtl|tt.rt
hat. So ist also diese erste Rezeption, die Aufnahme des deutschen Rechts, dcrcrr
primáres Zie| wir in der Schaffung eines ius scriptun erblicken sollten, a|s gc
lungen zu betrachten. Die ein halbes Jahrhundert spáter erfolgte Übernahme t|cr
romischen Rechts lásst jedoch die Vermutung zu, dass die vermeintlichen Ne rr
erungen der Rechtssammlung noch nicht in das Blut der Siebenb rger Sachscrr
iibergegangen waren. Obwohl einige Fragen beztiglich der praktischen Bedeuturrp.
des ',Codex Altemberger.. noch nicht vollstándig gekliirt sind, konnten wir dicsctt
als einen von wirtschaftlichen, kulturellen und justiziellen Impulsen vorangetric
benen Versuch des Einbettens nicht ganz fremder Normen in das Rechtssystt'rrr
der politisch immer stzirker zusammenwachsenden Gemeinschaft der Sachsen lrr.
trachten. Es ist durch náhere Untersuchungen zu kláren, ob dadurch ein ,legis
lativer' oder eher ein judizieller Tiansfer vorangetrieben wurde. Eindeutig ist
schon jetzt, dass die neuen Normen die traditionellen ,altsáchsischen. Regc|rr
besonders im Bereich des Familien- und Erbrechtes nicht verdrángen konntelt',,.
Erwáhnt werden sollte auch, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Übernahrrr..
deutschen Rechts auch in Siebenbiirgen partiell, auf andersartigen Vermittlungs
wegen und in mehreren Schiiben, ,schleichend' erfolgte.3T Obwohl die letzt(.rl
Untersuchungen von Moldt meines Erachtens nicht tiberzeugend genug sind, ist

32 LnoNsR (Hrsg.), Az Altenberger-féle Codex/Der Codex Altenberger, 1885, s. l05; DEns., A
Svábtiikcir az erdé|yi szászoknál' in: Az Erdélyi Mrízeum.Egylet Bcilcselet., Nyelv- és TorténelIrl
dományi Szakosztályának Kiadványai l,3 (1884)' S. l78.

33 MoLoT' LáBt sich das Rechtsgebiet der Siebenbtirger Sachsen einer Stadtrechtsfamilie zuordnctt',
in: Zeitschrift fÍir Siebenbi.irgische Landeskunde 26,| (2w3), S. 68 und passim.

3oLINDNER (Hrsg.), Az Altenberger-féle Codex/Der Codex Altenberger, 1885, S. l08 und l40.
35 So auch LAUFS, Einfiihrung, in: [FnoNIus], Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sachsen, l9'7 I

S. XVIII; MoLDr, Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbi.irgen, 2009, S. 53 f.
36 Siehe unten.
3t MoLDT, Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbiirgen,2OOg, S.229.
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cs gut vorstellbar' dass das Sachsenspiegelrecht und das sáchsisch-magdeburgi-
sche Stadt- und Marktrecht, das im Spátmittelalter und in der Friihen Neuzeit
,modernste Recht'38, auch bei den hospites in Siebenbiirgen in der Praxis in grd-
ÍJerem Umfang verbreitet war, als heute beweisbar ist.

3. Der wirtschaftliche Aufschwung der Siebenbtirger Sachsen erlebte Anfang des
16. Jahrhunderts immer bedeutendere Erschtitterungen. Der Tiansitverkehr lieB
nach, die wirtschaftlichen Verbindungen verloren wegen der groBen Entdeckun-
gen in der neuen Welt sowie durch das Ausbreiten der osmanischen Macht an
Raum.3e

Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden wirtschaftlichen und politi-
schen Lage, entschloss sich die Sáchsische Nationsuniversitát 1540 dazu, das
geschriebene und ungeschriebene Recht (consuetudo seu lex provincialis (1456)40,

,,ordenung des rechten und laewelicher gewonhat" (1453)4r, ,,gemeines landr
brauch" (I54D4) zu tiberprtifen und dabei das r mische Recht in gr Berem MaBe
in die Normen einzubauen. Das ergab sich sowohl aus den Bedtirfnissen, als auch
aus dem Tnitgeist. Da die Gemeinde infolge der wirtschaftlichen Abriegelung
<ikonomisch weitgehend isoliert war, konnte die Universitas sozusagen eine ideale
Rechtsreform anstreben, besonders auf dem Gebiet des Obligationenrechts. Zur
Grundlage dienten dabei die in Siebenbiirgen weitgehend verbreiteten Werke Jus-
tinians.a3 Beziiglich der Verbreitung ist besonders Johannes Honterus hervorzu-
heben, der um 1540 auch den Auftrag zur Zusammenfassung der wichtigsten
privatrechtlichen Prinzipien auf Grundlage des r mischen Rechts erhielt.4 Sein
Werk, nach dem Muster der Institutionen Justinians konzipiert, aber auch Regeln
aus anderen Teilen des Corpus Iuris enthaltend, erschien I544.4s Dieses Compen-

]8 F. EBEL, Rechtsentstehung und Rechtstransfer im Spiegel der Überlieferung (Magdeburger und
Li,ibecker Recht), in: LÜCr, Purrr-r, ReNrr (Hrsg.)' Grundlagen fi.ir ein neues Europa,20019, S.40f.

]9 Neben den schon zitierten Werken siehe BaRre, Az erdélyi fejedelemség sziiletése, 1979.
o0 siehe G. GÜnoIscH, H. GLrNotscH, K. G. GÜNoIscH' NUssBÁcHan (Hrsg.), Urkundenbuch zur

Geschichte der Deutschen in Siebenbi.irgen, Bd. 5, 1975, S. 553.
4r Siehe ebd., S. 398.
a2 Hermannstádter Magistratsprotokol|, I', 142. zitiert nach ScHuu-snus, Zum siebenbiirgisch-deut-

schen Erbrecht, in: Siebenbtirgische Vierteljahrsschrift 64 (1941), 5.274.
o3 Nach den Forschungen iiber den Biicherbestand Siebenbiirgens im 16. Jahrhundert steht Justinian

unter den i0 meistgelesenen Autoren. Das ist grÓBtenteils Honterus zuzuschreiben, dessen Werk
(HoNrrnus, Sententiae ex libris pandectarvm ivris civilis decreptae, 1539) in den vierziger Jahren
des 16. Jahrhunderts zwei weitere Auflagen erlebt hat.

* Über den Juristen Honterus siehe unter anderem: G. D. TEUTSCH' Honter: Johannes H. oder Hon-
terus, in: ADB' Bd. 13' 1883' S. 78_83; HANGA, TEUTsCH, opera juridicá a umanistului transil.
vánean Johannes Honterus (l498-l549), in: Revista románá de drept. Asocia1ia Jurigtilor din Re-
publica Socialista Románia 30 (|914); ACKER' |544_|9,74 - 430 Jahre 'Compendium jurius civilis'
des Johannes Honterus, in: Korrespondenzblatt des Arbeitskreises ftir siebenbtirgische Landes-
kunde 4 (1974), S.23-31; Szeso, Johannes Honterus (1498-1549), in: Hevzn (Hrsg.), Magyar
Jogtudősok, Bd. I' 1999' S. l3_40.

a5 Hotqtgnus, Compendium iuris civilis in usum civitatum ac sedium saxonicarum in Tiansylvania
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dium des Honterus, in dem die sáchsischen Rechtssonderheiten fehlten' dientcl
zwar nicht als Rechtsquelle, wurde jedoch zur Grundlage der spáteren Kodifika-
tion.

4. Die Universitas hielt am Plan der Rechtsmodernisierung auch wáhrend der
folgenden schicksalsschweren und wirtschaftlich ungiinstigen, durch Kriege uncl
politische Umgestaltung gezeichneten Jahre fest.a6 Die erste uns bekannte Fassung
der sáchsischen Munizipalstatuten war die in dreiBig Artikel aufgeteilte _ latei-
nisch-deutsch abgefasste - Zusammenstellung der traditionellen und romischen
Rechtsregeln unter dem Titel ,,Statuta Iurium municipalium civitatis Cibiniensiunr
reliquarumque civitatum et universorum Saxonum Tiansilvanien. collecta pcr
Thomam Bomelium 1563.,,47 Der Verfasser war der Notar und spátere Senator
Thomas Bomelas aus Hermannstadt. Die erste Redaktion seiner Arbeit ist wahr-
scheinlich schon 1549 fertig gewesen.oe Sein Werk wurde zwar nicht gedruckt,s"

collectum, 1544; siehe AcKER, l5M-1914 - 430 Jahre'Compendium jurius civil is' des Johanncs
Honterus, in: Korrespondenzblatt des Arbeitskreises fiir siebenbtirgische Landeskunde 4 (19141,
s . 28 .

o6 so hat die UniversiÍas im Jahre 1546 entschieden, Rechtssátze, welche sich durch langwierigc

Praxis bewáhn haben (jura probabilia), zu sammeln und daraus ein geschriebenes Recht (1lls

scriptum) zu bilden. Eine Fassung desjzs consuetudinarium wurde anscheinend schon 1549 fertig,

denn die Universitát hat dariiber beraten, dass nach Überprtifung des Textes derselbe auf dcnl

náchsten Landtag dem Gouverneur Martinuzzi _ mit dem Ersuchen - vorgelegt werden solle, damit

man die sáchsischen Prozesse auf der Grundlage dieses Rechtsbuches entscheiden diirfe. Siehc

HIrNrz, HEIGL, $tNorlenlu (Hrsg.), Hermannstadt und Siebenbiirgen, 2007, S.59.
a7 BoMELIUS, Statuta jurium municipalium civitatis Cibinien [Cibiniensium] reliquarumque civitaturn

et universorum Saxonum Tianssilvanien [Tianssilvanicorum], collecta per Thomam Bomeliurn

1563 zugleich Statuta oder Satzung gemeiner stadrechten der Hermenstadt und ander stedte, Unrl

aller Deutscher in Sybenburgen, durch Thomam Bomelium zusamen bracht. Im Jar. 1560 fManu
skriptl.

a8 scguLER VoN LIBLoY, Bomel, Thomas, in: ADB, Bd.3, l876, S. l l8; SzesÓ' Tonr, Erdélyick

egyetemjárása a korai rijkorban |52|-|700, l992' S. 274; NUssBÁcHpR, Zur Biographie von Thrr

mas Bomelius, in: Zeitschrift fiir Siebenbiirgische Landeskunde 29,2 (2006), S. 137-141; BoRsA
(Hrsg.), Alte siebenbiirgische Drucke, 1996, Nr.90.

a9 Dies wird durch eine Rechnung bezeugt: Staatsarchiv Hermannstadt, Hermannstádter Biirgermcis

terrechnungen Nr.6111649. Bl. 43:. Thome Notario ab Universitate Saxonum addictis pro iur,'

scripto vertendo solvitfl.25.zitierl' von NusSgÁCHER, Zur Biographie von Thomas Bomelius, irr:

Zeitschrift fiir Siebenbtirgische Landeskunde 29,2 (2006), S. 138.
to Vgl. AcrEn, 1544-19'14 - 430 Jahre 'Compendium jurius civilis' des Johannes Honterus, in:

Korrespondenzblatt des Arbeitskreises fur siebenbi..irgische Landeskunde 4 (1914), S. 28f.; LAUt's.

Einftihrung, in: [FnoNtus], Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sachsen,19'73, S. X. Fronius

iiber Bomels Arbeit: ,Damit aber solchem vnrath gerathen vnnd gehoffin w rde/vnd vnsen'

Recht vnd Gericht der Sachssen in Siebenb rgen (auff form vnd weise des Edlen rechts/so aull

schriefften vnnd conftrmation seliger Kónige inn Hungern bestehet) auch bass bestellet / haben sit,

auch gew nschet vnd begeret/das jha ein mal aus der Stedten recht/gewonheiten vnd Priuilt'

gien / was gewisses vnd bestendiges m6gte zusemen getragen / vnd inn gestalt eines gemeinen reclt'

tens gefasset werden: dessen sich J r jharen der Herr Tomas Bomelius, derselben Zeit Rathsman irt

der Hermanstadt mit sonderm fleis vnterstanden / einen kurtzen ausszug Sachssischen rechts / be-v,l

inn Latein vnnd Deutsche sprache gebracht / eine anleitung gethan hat /welcher zwar gefellig vrul
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man hat es aber in der Praxis angewandt.sr Mathias Fronius,52 Senator aus Kron-

stadt hat aufgrund des Auftrages der Universitas das Konzept Bomels iiberarbei-
tet,53 ebenfalls in lateinischer und in deutscher Sprache: ,,Statuta Iurium munici-
palium Saxonum in Tiansylvania - Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sach-

Sen..54. Nach Überprtifung der Arbeit Seitens der Nationsuniversitát wurde das

Statuten-Werk vom Ftirst 1583 approbiert. Bei der Abfassung des ,,Eigen-Land-
rechts" ist Fronius im GroBen und Ganzen der Bearbeitung des Honterus gefolgt,

fasste sich jedoch kÍirzer als dieser. In seinen vier Biichern wurden die ftir die

Sachsen wichtigen Normen ftir das Prozessrecht, ftir das Familien- und Erbrecht,

ftir das Obligationenrecht und endlich fiir das Strafrecht zusammengestellt. Das

rcimische Recht erscheint in dem Statuten-Werk in zweifacher Weise. Erstens
zeigen die Statuten selbst eine auffallend starke und direkte Beeinflussung durch

Satzungen des rcimischen Rechts. Zweitens wird tiber die Anwendung der Sta-

tuten auch folgendes angeordnet:

lieb verhalten/auch inn ziemlichen gebrauch kommen war f...].,(FnoNtus, Der SachÍIen inn ||
Siebenbürgen:|| SMTVTA: Oder eygen || Landtrecht|| Cronstadt in $ie'||benbuergen durch George
Greus /in ver[,]ll legung herrn Mathiae Fronij, Anno M. D. LXXXIII., fol. A iijv.

5rScrruLrn voN LIBLoy, Siebenbiirgische Rechtsgeschichte, Bd. I, 1867, S. 131. Er behauptet,
Bomels Werk sei als Kopie im Werk ,Miscellanea. des Hermanstádter Rektors Mundelius 1565
erschienen. Das Werk wurde mit den ,,Statuta" bisher noch nicht eingehend verglichen und ana-
lysiert.

52 Zur Person siehe: TRauscH, sch-riftsteller-Lexikon oder biographisch-literfische Denk-Blátter der
Siebenbiirger Deutschen, Bd. l, l868, S. 358_366; NUssBÁcHER, Matthias Fronius 1522-1588' in:
Thten und Gestalten, Bd. 1, 1983, S. 109f.

tt ,,[. ..] weil in hernoch lauffenden jharen / etliche nicht geringere felle vnd fragen mit eingelauffen /

so zum meisten aus geschrieben Kayser rechten erórtert / etliche auch aus der Stedte gewonheiten

entschlossen/etliche aber der Sachssen Priuilegien vnd freyth me benÍhreten/war ein nothwen-
diges bedencken f...]l das angefangene kurtze rechts B chel fúr hende zu nehmen/auffs new zu

besichtigen/zu leuteren/vnd mit was dem rechten vnd dieser Landschafft Sachssischer Nation
gewonheiten gemess / zu mehren freundlicher massen befohlen / damit es gereichert an rechts re-
geln/vnd nil statuten locupletirt [...] hab ich meinem wenigen geringen verstand/vnd inn ge-

schriebenem Keyser rechten blóder vnerfahrenheit noch/gedachtes rechts B chelJ r mich genoh-

men f...f neben etlichen Paragraphis vnd Distinctionibus, aus vnsern gewonheiten vnd gemeinen
Priuilegie(n) auch aus des Iustiniani codice vnd recht B chern/mit rechts regelen/gesetzen/
Statuten/vnd mit etlichen gantz auffs new zugesetzten vnterschiedlichen Titulis also gereiniget
gebessert gemehret vnnd augmentirt [...].. (FRoNIUS, Der SachÍIen inn || Siebenbürgen:|| SMTVIA:
Oder eygen ll Landtrechtll Cronstadt in Sie,llbenbuergen durch George Greus /in ver[,]ll legung
herrn Mathiae Fronij, Anno M. D. LXXXIII., fol. A iiijv).

54 Beide Fassungen wurden 1583 gedruckt: FRoNIUs, Statvta ll tvrivm ll Mvnicipalivm ll Saxonvm In
Tians-llsylvania: ll Opera ll MATthire Fronii reuifa, ll locupletata & edita. ll Impressum in Inclyta
Tlansylvanire Corona. || Cvm Gratia Regia || & Priuilegio Decennali, 1583; FnoNtUS, Der SachÍfen
inn || Siebenbúrgen:|| STATV|A: Oder eygen || Landtrecht|| Cronstadt in 51g,||benbuergen durch
George Greus /in ver[,]ll legung herrn Mathiae Fronij, Anno M. D. LXXXil.. Die Gleichwertigkeit
der beiden Fassungen wird bezweifelt von Leuns, Einfiihrung, in: [FnoNtus], Das Eigen-Landrecht
der Siebenbtirger Sachsen, 1973, S. XI-XII.
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,f, rsichtige Richter sollen Jtirnemlich mercken / das sie jmmer noch den geschriebenctt

rechíen vnnd Statuten / oder jha noch des Landes sitten vnnd brauch / jre vrtheiler aus

sprechen .. Ti.agen sich aber solche sachen vnd JálIe zu / dar ber kein geschrieben re<,ltI

nicht gefunden w rde / sie sollen sich noch des Landes langwiriger gew,onheit richte n ,

Dann ein langer brauch vnnd gewonheit/so gemeinem nulz nicht zu wider ist rux'lt

schadet / mag .Í r ein recht gehalten werden...55

Und weiter heiBt es:

,,Was nu in sonderheit inn diesem kurtzen Auszug der rechte(n)/nicht ausdr cklit'lr
verfastet ist/sol aus den alten Kayserlichen rechts regeln vnnd satzungen/sofern sic
vnser LandschaÍft gemáss / erholet werden.,,56

Es wird also durch das Rechtsbuch kaiserliches, also rcimisches Recht als unnril
telbar anwendbares Subsidiarrecht erwáhnt, was in der ungarischen Rechtsgc:
schichte nicht ihres Gleichen findet. (Meines Erachtens muss man hier untcr
Kciyserliches Rechfl eindeutig das r mische Recht verstehen.)s8 Analysieren wir
die vorher skizzierten Ereignisse beziiglich der sáchsischen Rechtserneuerungs
bestrebungen, dann konnen wir folgende vorláufige Bemerkungen unterstreichell;
a) Die Anwendung des rtimischen Rechtes bei den Siebenbtirger Sachsen wlr
durch ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung vorbestimmt. Schon ihre mit
telalterliche Rechtsentwicklung stand mit der Wandlung ihrer wirtschaftlichcrr
Rolle, der Ánderung ihrer Hauptbescháftigung und ihrer sozialen Struktur in c:i
nem - wenn auch nicht immer geraden - Zusammenhang. In diesem Zusammett
hang sei an die Besonderheit erinnert, dass sich die Universitas beztiglich cles
Warenverkehrs gerade in jener Zeit fur eine Offnung in Richtung des romischctr
Rechts entschloss, als die Sachsen teilweise zur Agrarwirtschaft zuriickkehrtcrr.
sich auf Selbstversorgung umstellten bzw. die meisten Auslandsverbindungcn
aufgaben und so - auf sich selbst angewiesen - ein in sich geschlossenes Wirl
schaftsleben organisierten. Die Wirtschaftverháltnisse fielen auf das Niveau dcs
15. Jahrhunderts zuri.ick, es gab kein Kapital, um kleinkapitalistische Unternch
men Zu finanzieren. Doch - obwohl etwas verspátet _ kcinnen wir mit ,Storutt
gen' auch aus der Wirtschaft rechnen. Diese ,Stcirungen' riefen nach Modernisit:
rung und provozierten die Unterstiitzung und Aufrechterhaltung der neucrl
Rechtsformen.
b) Es scheint eindeutig zu sein, dass die Impulse damals von der politischen Seilt'

ss FRoNIUS, Statuta, 1.1.5. In der lateinische Fassung lautet es so ,Judex in primis observare debet, ttt

aliter non judicet, quam quod legibus aut consuetudinibus aut moribus proditum esí. In quilltt.l

autem caussis scriptis legibus non utimur, id sequi oportet, quod moribus et consuetudine inlnt

ductunt est. Nam longa consuetudo, que utilitates publicas non impedit, pro lege servabitur."
s6 FRoNIUS, Statuta, 1.1.7; ScHul-ER voN LlsLoy, Statuta jurium municipalium Saxonum in Tiansyl

van ia ,  1853,  5 .243.
57 KR tuse, Kaiserrecht und Rezeption, 1952.
58 Moldt versteht darunter auch das Recht des Schwabenspiegels. Molot, Deutsche Stadtrechte iru

mittelalterlichen Siebenbiirgen, 2009, S. 226.
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am stárksten walen. Es waren die ftihrenden Ktipfe der Universitas Saxonum, die
es im 16. Jahrhundert wieder einmal fiir ncitig erachteten, ihr Recht zu erneuern.
Die politische Zielsetzung ist nicht zu leugnen: die weitere Bemtihung um Rechts-
sicherheit, die Stiirkung der politischen Sonderstellung und der jurisdiktionellen

Unabhángigkeit haben hier bestimmt eine wichtige Rolle gespielt.
c) Aber wie oben bereits angedeutet, hat der Rechtstransfer nicht nur etwas mit
den politischen Institutionen, sondern auch sehr viel mit den Kommunikations-
strukturen und der juristischen Ausbildung zu tun.se Und auch beim Zustande-
kommen des ,,Eigen-Landrechts" rtihrten vielleicht die interessantesten ,Sto-
rungsfaktoren. selbst aus der Wissenschaft. In der 2. Hálfte des 16. Jahrhunderts
war das juristische Fachpotential bei den Sachsen eindeutig vorhanden. Die Sie-
benbi.irger Sachsen machten von den M glichkeiten der Ausbildung in den ,ge-
lehrten Rechten' - oder was darunter im Mittelalter und in der Frtihen Neuzeit
verstanden wurde - auch im 16. Jahrhundert Gebrauch. In den ersten vier Refor-
mationsjahrzehnten studierten mehr als einhundert sáchsische Peregrinanten in
Wittenberg vorwiegend Theologie, aber auch Jurisprudenz.ű Letzteres ist im
Falle von Bomel wahrscheinlich, bei Fronius sicher, denn jener war einige Jahre
lang auch als Rechtslehrer in seiner Heimatstadt tátig. Auch Honterus hat eine
Reform des Kronstádter Gymnasiums bewerkstelligt und dabei nicht nur den Un-
terricht der Humaniora, sondern auch die Grundausbildung in der Rechts- und
Medizinwissenschaft als wichtig erachtet. Nach 1544 wurde je ein lector fiir diese

,hoheren Wissenschaften' angestellt, der verpflichtet war, Vorlesungen in beiden
Disziptinen ftir die álteren studiosi zu halten.6l In Honters Schulordnung wurden
auch solche Tátigkeiten geregelt, welche der Vermittlung bestimmter juristischer
Fachkompetenzen dienten: Disputationen und lectiones, fiktive Gerichtsverhand-
lungen sowie Theatervorfiihrungen auch mit rechtlicher Relevanz.62 Die wich-
tigste Aufgabe des Inhabers der Rechtskatheder war die Ausbildung solcher Jun-
gen' die spáter bei der Verteidigung der Rechte der sáchsischen Gemeinden mit-
wirken konnten.63 Nach Fronius waren im Rechtsunterricht (was sich etwa fiir ein

59 PIgtalunJeuÁrt, Europáische Rechtskultur?, in: ClioThemis. Revue électronique d'histoire du
droit 2 (2009), Absatz 19.

@ In der 2. Há|fte des 16' Jahrhunderts waren in der Gemeinschaft der Siebenbiirger Sachsen pro
Generation etwa 170-200 Akademiten (friihere Universitátsbesucher) tiitig. DaS bedeutete, dass je
aus 300-400 Nationsgenossen einer zum Peregriner wurde. Dazu siehe TbNK, SzesÓ, lrdétyiet
egyetemjárása a kozépkor és a kora jkor folyamán, in: BÉrÉsr (Hrsg.), Régi és rij peregrináciő,
Bd .  l .  1993 .  S .498 .

6lNusssÁcHpn, Die Schulreform des Honterus und die Ausstrahlung der Honterus-Schule im 16.
Jahrhundert, in: KtNtc (Hrsg.)' Beitráge zur Siebenbiirgischen Schulgeschichte, 1996, s' l45.
Nach Nussbácher wurden in der Honterus-Schule zwischen 1544 und 1600 nicht weniger als 1085
studiosi immatrikuliert. Wir haben aber keine Angaben dariiber, wie viele Studenten in den vier-
ziger und funfziger Jahren die juristischen Kurse besucht haben.

62 PHILIPPI, Das sáchsische Schulwesen Siebenbiirgens bis zum 77. Jahrhundert, in; KÖNlc (Flrsg.),
Beitráge zur Siebenbiirgischen Schulgeschichte, 1996, s. 143.

63 Wlttstocx, Johannes Honterus, der Siebenbiirger Humanist und Reformator, 1970, S. 178.
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Jahrzehnt aufrechterhie|t) ftihrende Personlichkeiten der Kronstádter Intelligenz,
á g.64 Bei der Zusammenstellung der von den Politikern erwtinschten erneuerten
Rechtsnormen ,,inn gestalt eines gemeinen rechtens" kcinnen sowohl Bomel als
auch Fronius, der sich auf Honters Werke stiitzte, als Importeure der Rechtsnor-
men betrachtet werden. Wenn er bei seiner Mission erfolgreich sein wolltc,
musste Fronius, ein praktisch tátiger Jurist, die Realitáten in seinem Heimatlan<J
berticksichtigen. 5 Einerseits hatte er dem starken Tiaditionsbewusstsein seiner
Volksgenossen Rechnung zu tragen, andererseits musste er sicherstellen, dass ihrcr
juristischen Mitteilungen auch verstanden wurden. Dies hatte eine Simplifizierung
beim Tiansferprozess des gelehrten Rechts zur Folge.u6 Die Ursache dieser Ver-
einfachung erkliirt sich darin, dass die Normen, die zu schwierig ftir das rezipic-
rende Rechtssystem waren, entweder nicht angenommen oder im Tiansferprozess
den Verháltnissen angepasst wurden. Das war typischerweise die Situation viel.
leicht auch bei einigen romischrechtlichen Normen (eheliche GtitergemeinschaÍi'
Intestaterbfolge _ siehe unten), die die sáchsischen Kodi|rkatoren nach Sieben.
btirgen zu importieren versuchten. Die transferierten Rechtsnormen konnten als
solche zu schwierig sein, um von der empfangenden Seite aufgenommen werden
zu kcinnen und mussten deshalb vereinfacht, modifiziert oder zurtickgewiesen
werden.67 Im letztéren Fall konnte man auf die ,eigenen Tiaditionen. zurtickgrei-
fen. Die Untersuchung der Regeln des ,,Eigen-Landrechts" zeigt, dass interessan-
terweise einige der álteren germanischen Lcisungen anscheinend viel persistenter
waren als die Losungen aus dem ,,Codex Altemberger". Eines scheint sicher: ein
Jahrhundert der bewussten rechtserneuernden Tátigkeit der Siebenbi'irger sáchsi-
schen Nation wurde mit der Abfassung und Promulgierung des Rechtsbuches
abgeschlossen. Das Werk ist nicht ohne Lticken, hat jedoch die Probe der Zeit
bestanden.6s Es wurde dreieinhalb Jahrhunderte lang zur Grundlage des Rechts-
lebens der Sachsen e und hat ohne Zweifel somit das Leben der Sachsen schwer-
wiegend und dauerhaft beeinflusst.

e Der erste Rechtslehrer war fi.ir kurze Z'eit iiberraschenderweise ein Englánder namens Henricus
Philippus. Ihm folgten Fronius, spáter Petrus Apus Bogner' Doktor beider Rechte, dann der Dichter
Valentin Wagner und nrciglicherweise noch andere. NusssÁcHen, Die Honterus-Schule in Kron.
Stadt, ein bedeutendes Zentrum humanistischer Kultur im SiebenbÍirgen des 16. Jahrhunderts, in:
DERS., Aus Urkunden und Chroniken, Bd. 2, 1985, S. 130; oEns., Die Schulreform des Honterus
und die Ausstrahlung der Honterus-Schule im l6' Jahrhundert, in: KÖNtc (Hrsg.)' Beitráge zur
SiebenbÍirgischen Schulgeschichte, l996, S. l48.

65 Beim ,,Codex Altemberger" kcinnen wir es eher als erfolglos betrachten, beim ,,Eigen-Landrecht"
aber als viel erfolgreicher ansehen.

6 PtHLeualeuArI, Europáische Rechtsku|tur?, in: ClioThemis. Revue électronique d'histoire du
droit 2 (2009), Absatz 18.

67 Ebd., Absatz 15.
68 Le.ups, Einfiihrung, in: [FnoNrus], Das Eigen-Landrecht der Siebenbiirger Sachsen,1913, S. XIII f.
6e Zur weiteren Geschichte des Rechtsbuchs siehe ScpurER voN Lmtoy, Siebenbiirgische Rechts-

geschichte, Bd. l' 1867' nebst einschlágigen ungarischen Biichern: DÓse, Erdélyhoni jogtudomány,
Bd. l ' 186l' S. 19; EcruInRr, Magyar alkotmány- és jogtÖrténet,2000, s.267f,
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III. Als dritter Teil meiner Ausfi.ihrungen sollen hier einige - vielleicht willktir-
lich ausgewáhlte und simplifizierten _ Beispiele ftir das Zusammentreffen von
traditionellen und transferierten Lcisungen vorgestellt werden. Ich mcichte nur
einige Eigenttimlichkeiten etwas náher unter die Lupe nehmen.

1. Im Prozessrecht, welches mit den Gerichtsorganisationsregeln zusammen ein
ganzes Buch der Statuten beansprucht, finden wir neben direkter Übernahme
justinianischer Regeln auch viele, die zwar auch inhaltlich den romischen Regeln
entsprechen, doch von der gewohnheitsrechtlichen Entwicklung geformt wurden.
Die Regeln der Ladung sind einfach, sie stammen aus dem Gewohnheitsrecht.
Mittelalterliches Rechtsgut spiegelt sich bei der Prozessrolle des Eides wider,
obwohl Vorbilder verschiedener Eidesforrnen schon bei Justinian vorzufinden
sind.7o Der Prozess der ,,,Statuta... ist im Übergang von der Einheit zur Tiennung
der Zivll- und der Strafprozesse erkennbar. Wichtiger als diese Momentaufnahme
ist ftir das weitere Rechtsleben jedoch, dass der sáchsische Prozess aufgrund der
,,,Statuta"' konsequent mtindlich blieb,T' entgegen der Entwicklung sowohl in
Siebenbtirgen als auch im kciniglichen Ungarn.72

2. Es ist nicht zu leugnen, dass unter den privatrechtlichen Materien die famili-
enrechtlichen und erbrechtlichen Rechtsverháltnisse vielleicht am meisten tradi-
tionsgebunden sind. In diesen Rechtsbereichen sind Veránderungen am schwie-
rigsten umzusetzen, hier kcinnen wir mit dem stiirksten Widerstand gegen den
Tiansfer rechnen. Die Sachsen, als langsam zusammenwachsende Landesge-
meinde, bildeten eine landrechtliche Rechtsgenossenschaft, welche auf bestimmte
genossenschaftliche Zuge bestand, die besonders in den Normen beztiglich der
dinglichen Rechtsverháltnisse einen Widerhall fanden' Nennen wir nur zwei von
denen: das Heimfallrecht der KommunenT3 und das Verbot den Hof- und Grund-
besitz an Fremde zu veráuBern.7o

T0FRONIUS, Statuta, 1.9.2:,*Setzet ein Parthei der ander den Richterseyd heim/ohne des vrtheil/sie
mag den annehmen oder verschlagen / oder auch widerumb der anmuttende Partheien zu r ck
heimlassen: Solcher Eideyde /wird ein lediger /frey williger im rechten genant. Die ander arth des
Eides gehóret das Gericht an /welchen zwar der Kláger auch dem beklagten anmuttet / sonder auff

des Richters bewilligen vnnd erkán|n s geschehen mus. Der dritte Eid / heist ein nothwendiger
eid/welchen der Richter allein durchs vrtheil affieget/vnnd geschehen mus/so /ern das theil/
welchem er wird aufferlegÍ / die sache erhalten wil.,, - Dig., 25.2.I|.|,Dig'' 12.2.3|, Cod., 6.42.32.

7r Die Regelung beztiglich des Sprachregimes der Prozesse lautet bei Fronius wie folgt: ,,Quo autem
conventus intelligere possit et scire, quid adversario respondendum sit, visum est, ut omnis actor in

foro Saxonico, caussam suam Saxonico idiomate perspicue proponere debet." - ,,Damit aber der
angeklagte verstehen könne vnd wissen / was auff jn geklaget / vnd er verantworten sol / ist es von

nóthen vnd wird f&r recht gehalten / das ein jeder kláger in Sachsischem gericht / s eine Proposition
vnd klage wider Sachsen / inn Deutscher sprache klfulich vnd bescheiden führen sol... (FnoNIUs,

Statuta, 1.4.2).
72 SCuutsR voN LtsI-ov, Siebenbtirgische Rechtsgeschichte, Bd. 3, 1868, S. 176; Ecxn.q.nr, Magyar

alkotmány. és jogttrténet' 2000' s. 340.
73 FRoNrus. Statuta. 2.2.13.
74 Ebd.. 3.6.5.
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Im Bereich des Familienrechts und damit in engem Zusammenhang der erb-
rechtlichen Normen findet man aus unserer Sicht die vielleicht eigenttimlichste
Regelgruppe auf dem Gebiet des ehelichen Gi'iterrechts' Nach altem sáchsischen
Gewohnheitsrecht bestand unter Eheleuten die allgemeine Gtitergemeinschaft, so-
wohl fiir die in die Ehe eingebrachten wie auch ftir die wáhrend derselben er.
worbenen Gi.iter. Doch sind die Ehegatten in dieser Gtitergemeinschaft nicht
gleich beteiligt: dem Mann geziemten zwei Drittel, dem Weib ein Drittel (soge-
nanntes Drittteilsrecht - Drittteilung;.75 Wie man - aus den unten zitierten Texten
- sieht, kcinnte man nach dem deutschen Text darauf schlieBen, dass hier nur von
der ,Emrngenschaft' die Rede sei, der lateinische Text zeigt jedoch, dass es sich
um den Gesamtbesitz iiberhaupt handelt.

Dies allein wáre noch nichts Besonderes, denn bei Gtitergemeinschaften be-
gegnet man ziemlich háufig der Lcisung, dass bei der Aufteilung des Gemein.
schaftsvermcigens zwischen den Erben und dem tiberlebenden Ehepartner, letz-
terem - wenn er weiblich war - nicht die Hálfte, Sondern nur ein Drittel ver.
blieb.76 Aber die Drittteilung hat bei den Sachsen auch weitere erbrechtliche
Folgen. In einer Reihe von Einzelbestimmungen kann man sehen, dass die Drit-
telung nach erbrechtlichen Seiten (váterliche und miitterliche Seite) ohne Ri.ick.
sicht auf die Niihe des Verwandtschaftsgrades umgesetzt wird. Erben zum Bei-
spiel der Vater des Vaters und der Mutter gleichzeitig, so erhált jener zwei, der
andere ein Drittteil.TT Wenn die Erbschaft zwischen Halbgeschwistern des Erb-
lassers geteilt werden soll, erhált das Geschwisterkind váterlicherseits den .Be.r,

75 Ebd., 2.4.1: ,,Quandoquidem maritus et uxor matrimonio, in communionem ut corporum ita om-

nium rerum conveniant, meriÍo quoque optima et aequa consuetudine suis facultatibus mutuo cunt

liberis eorum ad communem vite necessitatemfruuntur; ac usu receptum est, ut ex universis bonis,

bes ad maritum, triens ad uxorem pertineat, omni dotis jure cessante." - ,,Slntemal Man vnd Weib

sich im Ehestand inn gemeinschafft/beid der leib vnd jrer gűtter zusamen begebe(n)/drum ist es

auch bi l l ich vnnd l öbl ich/das sie inn jrer Haushaltung/mit jren Kinderen/inn freundlicher bey.

wonung vnd leben /jrer gritter zu gemeiner notturfft brauchen vnnd geniessen. Bey den Sachsen

aber ist es in brauch kommen/das aus allen gűtteren/so sie beide haben Zusamen gebracht/denr

man das zweitei l/vnd der frawen das dritte tei l/gebrihren sol/vnd werden al lerley fűrgaben/srr

zwischen man vnd weib geschehen / abgeschlagen."
76 BRALrNEopn, Ehel iches Gi iterrecht, in: zHRG, Bd. l , 2008, Sp. 1216-1218.
77 Fnonlus, Statuta, 2.2.1: ,flat aber der verstorben kein absteigenden erben nicht/sonder rutr aull-

steigende allein hinder sich gelasse(n) / als nemlichen den Gros vatter vom Yatter / vnd auch seinet'

Mutter vatÍer/die beyde Gros vátter erben von beyder Linien/ulso das der Vátterlicher Gros

vatter/inn das Vaters linien/das ist/das a,veitheil : der mutterliche Gros vatter inn der Mutter

linien/das ist/das drittheil inn den G ttern des verstorbenen Enckels erbet." FRoNIUS, Statuta,

z.z.8: 'lstirbet einer ohn Testament/vnnd lesset hinter jm seinen grosvatter vom vatíer/darneben

auch einen halben Bruder der Mutter halben: Oder den Mutterlichen gros vatter/vnnd einen

halben Bruder des Vatters halben / ein jeder erbet inn des verstorben G ttern noch seiner linien /

der Vátterliche gros vatter/nemlichen in des Vatters linien das zweytheil/vnd der halbe bruder

von der Mutter / in der mutter linie(n) das dritte theil : Also im kegentheil / der MtÍtterliche gros.

vatter das dritte theil / vnnd der bruder vom Vatter das zwey theil / vnd schleust keiner den andern

aus."
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jenes mtitterlicherseits nur den Tiiens. Die Unterscheidung nach Seiten besteht
sogar auch dann, wenn Erben verschiedener Klassen zusaÍrunen erben. Erbt der
Vatervater mit einem gleichmÍittrigen Bruder, so erhált voriger den Zweitteil und
dieser den Drittteil.78 Julius Ficker hat diese Eigenttimlichkeit des sáchsischen
Erbrechts zum friesischen (flandrischen) und zum rhátischen Erbrecht in Paral-
lele gesetzt.Te

3. Das Erbrecht der Sachsen ist tiberhaupt eine interessante Mischung rcimischer
Prinzipien und konsequent erhaltener Gewohnheiten. Da sich das System des
Erbrechts der Digesten mit der Erbfolgeordnung der Novellen nicht deckt, kann
man bei der Übernahme gewisse Unsicherheit bemerken, obwohl Fronius sichr
lich bemtiht war, in der legitimen Erbschaftsfolge ein System auszuarbeiten. Seine
Klassen sind: Descendenten,8o Ascendenten und die mit ihnen in Gtitergemein-
schaft lebenden Geschwister,sr Geschwisterkinder und andere Seitenverwandte.
Das áhnelt der Novelle l 18, ohne aber sich mit dieser vollstándig zu decken. Die
Abweichungen sind als Konzessionen an die traditionellen Rechtsvorstellungen
zu beurteilen.

Beziiglich der letztwilligen Verfiigungen kcinnen wir auch ein interessantes
Zusammenleben von traditionellen und transferierten Normen beobachten. Durch
die Beeinflussung des Klerus wurden die kirchenrechtlichen Mciglichkeiten zur
Vergabe des Vermcigens nach einem Todesfall auch bei den Sachsen bekannt. Die
dem rcimischen Recht entlehnten Institute von Testament, Kodizill und Legat
fanden eine allgemeine Aufnahme schon wáhrend des 14. und 15. Jahrhunderts.
Die konsequente Übernahme der r misch-rechtlichen Institute schien ftir die Vor-
arbeiter der ,,Statuta" eher problemlos zu sein. Wenn wir jedoch die Normen iiber
Testamente (und Legate) etwas náher untersuchen, kcinnen wir feststellen, dass
das traditionelle Gewohnheitsrecht auch in diesem Bereich noch eine sehr staÍke
Position erhalten konnte. Obwohl fast alle im Kapitel tiber Testamente sich be-

78 Ebd., 2.2.10 ,,Gehet einer ohn Testament mit todt ab / so weder inn ab noch auffsteigender linea

erben hat/sonder allein halbe br der vnnd schwesteren : die vom Vatter allein/erben inn des

Vatters linien das nveytheil nemlichen/vnnd die von der Mutter in der mutter linien/das drilteil

aus des verstorbene(n) halben br ders g ttern. Hat aber der verstorben gantz geschwestriget/

vnnd daneben auch halbe br der vnd schwesteren / diese erben mit den gantzen nur an dem teil /

darein sie dem verstorben verwandt sein / das 'sÍ .. Is' er bruder des Vaters halb / er nimpt neben
jenen nur am nueyteil : ist er bruder der mutter halb / so nimpt er nur am drittheil ein theil."

FnoNtus, Statuta, 2.2.II ,St rbe auch einer ohne erbgemách/vnnd liesse halbe br der als nem-

lichen / vom Vatter allein / vnd darneben seiner Mutter rechts geschwestriget / der halbe bruder vom

Vatter / erbet von jhm das zweyteil / so vom Vatter : vnd der mutter bruder das dritteil / so von des

verstorbenen Mutter auff jn kohmen war : Also erbet widerumb/der Bruder von der Mutter das

dritteil/vnd des Vatters bruder (wo kein geschwistert vom Vatter vorhanden ist) das Vátterliche

zweyteil / ohne vermengung der g tter."
7e FIcKER, Untersuchungen zur Erbenfolge der Ostgermanischen Rechte, Bd. 2, 1895, S. 298-300.
80 FnoNrus, Statuta, 2.2.14.
8' Ebd., 2.2.6f.
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findenden Regeln mit einer justinianischen Stelle im Einklang stehen,82 ist nicht
zu leugnen, dass das Fehlen bestimmter Regeln die Vermutung zulásst, dass dic
Überstellung auf das romische Recht hier nicht ernsthaft gedacht war. Es gibt zum
Beispiel keine Vorschrift iiber die Unerlásslichkeit der heredis institutio (Erb.
einsetzung) oder i.iber die Unterscheidung zwischen der BerufunE ZUÍ Erbscha{.t
(de I at io) und dem Erbschaftserwerb (acqu is it io).83

Der Pflichtteil der Erbschaft ist in den ,,Statuta" ziemlich hoch. Er betrifft zwei
Drittel des Vermcigens. Das ist einer der Momente, welcher trotz aller Fortschritt-
lichkeit den Tiaditionalismus der sáchsischen Btirgerschicht beweist. Sie haben
neben den modernen Regeln des Handels solche traditionellen Faktoren beibe-
halten, vielleicht im Geftihl der Unsicherheit ihrer separaten und fortschrittlichen
Position, in der solche althergebrachten Gewohnheiten eine Kontinuitát sicher-
ten.8a

Die Moglichkeit der Legatsbestellung stimmt wortgemáB mit dem romischen
Recht i.iberein,8s aber durch zwei Ausnahmeregeln sind auch in diesem Bereich
deutsche Tiaditionen erhalten geblieben. Einerseits stand den pflichtteilberechtig-
ten Noterben beziiglich der legierten Liegenschaften ein Einlosungsrecht zu,tt'
welches sogar nicht nur den Anverwandten, sondern - Fremden gegeniiber -
jedem Einheimischen zugebilligt wurde (Náhenecht;.87 Andererseits musste das

82 So betreffs der Testierfreiheit (FnoNIuS, Statuta, 2'5,|), der Einschránkungen derselben (FnoNIus'

Statuta,2.5.|f.). Áhnlich die Regelung des in Wort oder Schrift geáuBerten letzten Willens, dcr

Zeugen sowie der Ungtiltigkeit des Testamentes (Fnonrus, Statuta, 2.5.5-1). Favor testamenti wivJ

ganz im rÖmischen Sinn festgesetzt: ,,Cum in testamento ambigue aut etiam perperam aliquid

scriptum reperietur, benigne est secundam id quod testatorem voluisse credibile est, judex inter-

pretabitur." (FRoNIUs, Statuta, 2.5.15). Auch iiber einem Nachlass mit Bedingung und tiber dir.:

Moglichkeit des Nacherbeneinsetzens finden sich Bestimmungen (FRoNtus, Statuta, 2.5.12).
83 ScttuLER voN LtsI-oy, Siebenbtirgische Rechtsgeschichte, Bd.2, 1868, 5.244f.
8o FRoNIUS, Statuta, 2.5.9: ,Die Elter m ssen von rechts wegen/jre kinder oder ire Enckel/in iren

Testamenten zu erben setzen / oder in irem erbgemách also versehen / damit ihnen ihre geb r,:

vngeschwecht bleibe / das zweiteil nemlich des ganÍzen Erbfals.. vom vbrigen dritteil aber haben sit,

macht vnd gewalt / irem geíalle(n) nach wohin sie wolle(n) /zu bescheiden.,,
85 FRONIUS, Statuta, 2.6.1: ,t egatum est donatio testqmento relicta, qua testator ex eo, quod univer-

sum haeredis foret, alicui quid collatum velit. Legata non debentur, nisi deducto aere alieno,

haereditatis vires ad id sfficiant." - Dig., 31.36, Dig., 35.2.66.I.
86 FRoNIus, Statuta, 2.6.2: ,So jemand ligende Erbschffi legiert / der in ab oder auffsteigender linien

Erben / oder auch Br der vn(d) Schwesteren haí / welche das Testament von rechts wegen kónnen

anfechten/der neheste Erb mag sie vmb jhren weerth/zu sich lósen.. Farende habe aber/kan ein
jeder seinem gefallen nach (so fern doch die recht jm zu greiffen vergónnen) vermachen / wem vnntl

wie er wol. Hat der Testator auch durch seine redliche dienst/geschickligkeit/oder in der hey-

rath/liegende Erb bekomen/vnnd hat wider ab nach auffsteigende erben/auch kein Geschwes-

triget/er hat macht solche erbschaften/seinem gefallen nach/wem vnd wohin er wil/zu verma-

chen / ohn alle verhinderung vnd einred aller andrer von Blut verwandten freunden."
87 Ebd., 3.6.7: ,,Wer ein Erbteil verkauffen wil /sol zuuoran seine Kinder vnd Br der /die nemlichen /

welche das Erbgut/so er st rbe/anerben w rde/warnen vnnd jnen zu wissen thuen/das es jmt,

feil ist/wo sie anders im lande sein. Desgleichen sol auch der Vorgenoss gewarnet werden/wenn

ein acker sol verkaffi w,erde(n)."
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verÍnachte Legat (wenn es nicht widemrfen wurde) selbst dann auf die Erben des
Legatars tibergehen, wenn der Legatar frtiher als der Erblasser verstarb.ss

Wir kcinnen also im Erbrecht das Aufeinandertreffen von konservativen Ge-
wohnheiten und Regeln des modernen gemeinen Rechts beobachten. Dennoch
war dieses Erbrecht durch die Testierfreiheit, durch das Prinzip des favor testa-
menti sowie durch eine verháltnism2iBig entwickelte Regelung der Intestaterbfolge
dem siebenbtirgischen und dem koniglich ungarischen Erbrecht tiberlegen. ja um
etliche Jahrhunderte voraus.

4. Die wirtschaftlichen Verháltnisse des 15. und 16. Jahrhunderts haben bei den
Sachsen natiirlich in erster Linie das Bedtirfnis nach einem modernen Schuldrecht
erwachen lassen. Der Tiansfer von ius commune Regeln íst auf dem Gebiet der
Obligationen durchgreifend.se Ohne in die Details zu gehen, kcinnen wir sogar in
diesem Bereich das Festhalten an Tiaditionen beobachten. Ein Paradebeispiel ist
daftir die - wahrscheinlich durch ungarische Gepflogenheiten und Rechtsvor-
Schriften beeinflusste - sáchsische Alterttimlichkeit, dass beim Kauf und Verkauf
von Liegenschaften der Wisswein (Almesch) getrunken werden sollte. Der Ver-
káufer sollte seine náchsten Verwandten und Nachbarn von dem Verkauf in
Kenntnis setzen und durch dreimalige ortsiiblich durchgefiihrte offentliche Kund-
machung auch die ganze Gemeinde benachrichtigen.eo Wenn kein Betroffener
von seinem Náhenecht Gebrauch machte, wurde in Gegenwart von Zeugen und
Nachbarn der Wisswein getrunken (Weinkauf), um die Eigentumstibertragung zu
symbolisieren. Dadurch wurde das Rechtsgescháft abgeschlossen und von der
Gemeinde genehmigt.er Bei den Sachsen ist diese Gepflogenheit schon im 14.
Jahrhundert bezeugt,e2 und ist mit dem, auch unter den Ungarn tiblichene3 l/-
m e s c h- t r inke n g|eíchzu setzen.

88 Ebd., 2.6,5: ,St rbt aber der begabte Man/vnd derTestaÍor nichts widerruffe/nach wandelte inn
gethanen TbstamenÍ / das legat erbet an des Legatari neheste(n) erben.,,

89 sznsÓ' Die Rezeption des rcimischen Rechts bei den Siebenbiirger Sachsen, in: Publicationes
Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 9, Fasc. l-13 (1994), S. 182-186.

s FnoNrus. Statuta. 3.6.5.
et Ebd., 3.6.8: ,,Cum itaque emptor et venditor de pretio convenerint venditor honestis viris simul et

vicinis convocatis, iis praesentibus omne jus dominii emptori resignabit, ac intercedente consueta
solennitate symposii in possessionem fundi immittet." - ,Wenn sich der Kauffer vnd verkauffer des
kauffs vmb ein Erbgut verstanden haben/so sol der verkauffer erbare Mánner vnd Nachbar be.
ruflen /vnd in jhrer kegenwert dem Kauffer alle gerechtigkeit des verkaffien Erbs vbergeben /vnd
jn durch |ílisswein oder gewónlich Almesch trincken / inn das erb einsetzen.,,

e2 F. TEutscH, Siebenbiirgisch-deutsche Altertiimer, in: Konespondenzblatt des Vereins fiir sieben-
btirgische Landeskunde 6 (1883), S.73.

93 TIMoN, Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte, 1909, s.52 und 405; Scglr-r-En, Áldomás,
in: Dnzso (Hrsg.), Magyar Jogi Lexikon, Bd. 1, 1898, S. 39V392.Im ,,Tripartitum" tritt es nur
beim Verkauf von beweglichen Sachen in Erscheinung. Tiipartitum, Iil. 34. Als Parallele dazu siehe
FnoNIus, Statuta, 3.6'11: ,KaufÍt einer ofentlich auf larmárcken oder auch ||.ochenmárcken inn
den Stádten/ein gestolen oder geraubtes Pferdt oder ochsen/wird er von seinem Herrn angefan.
gen/der Kauffer ist nicht schuldig jhme den Gewehrsman zu stellen/sonder zu beweisen/das ers

J r Leuten vnterm almesch cekauÍÍt hab / damit mus sich der Ansprecher gn gen lassen. Verkaufft
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Wie bereits erwáhnt, waren die Sachsen bemiiht, durch einige kaufrechtliche

Bestimmungen (also mit privatrechtlichen Regeln) das Einsickern fremder Eth-

nien in ihr Gebiet zu erschweren. Wenn ein Fremder im Sachsengebiet eine Lie-

genschaft zu erwerben gewillt war, musste die Verkaufsabsicht vor dem Ab-

schluss des Vertrages an drei Sonntagen nacheinander am Marktplatz kundgege-

ben werden. und falls ein Nachbar oder ein Verwandter sich fi.ir denselben Kauf

um denselben Preis bereit erklárte, war die Liegenschaft an ihn abzutreten.ga Aus

sozial- und nationalpolitischen Griinden wurde also vom Prinzip der Vertrags-

freiheit abgesehen.

5. Zwar kommen im Strafrechtes die Regeln der Constitutio Criminalis Carolina

und die koniglich-ungarischen Gesetze auch zur Geltung, verteidigen zum Bei-

spiel die unter dem Begriff des Ehebruches zusammengefassten Regeln die mo-

ralischen Werte der Gemeinde. Sie sind aber meist durch das alte sáchsischc

Gewohnheitsrecht bestimmt: prostitutioe6 und lenociniumeT sind dem Thtbestand

nach romisch, Vergewaltigung und die Fálle des Ehebruchs98 sáchsisches Ge-

wohnheitsrecht. Wir diirfen dartiber hinaus behaupten, dass die Statuten wissen-

schaftlich das Niveau der Constitutio Criminalis Carolina erreichten, wenn sic

auch in viel engerem Rahmen die Normierung durchfiihrten.
Selbstverstándlich konnten wir in dieser Abhandlung nicht fiir alle Thesen, dic

im ersten Teil konzipiert wurden, eine Bestátigung finden. Dies ist nicht dem

Fehler der Konzeption, sondern vielmehr der Unzulánglichkeit der Beweisfiih-

rung zu schulden. Immerhin hat es sich herausgestellt, dass im 15. und 16. Jahr-

hundert durch verschiedene ,áuBere Grtinde. die Gesellschaft der Sachsen gen(i.

tigt wurde, ihr Rechtssystem - mit Hilfe des rrimischen Rechts - vollig zu erneu

ern. Diese Erneuerung ben tigte nur einige Jahrzehnte und war sicher mit eincr'

bestimmten Irritation fiir das Rechtssystem der Sachsen verbunden, welches da'

mals schon verschiedene ,deutsch-rechtliche' Rechtstraditionen in sich vereinigt

hatte. Ein Teil dieser traditionellen Normen hat aus verschiedenen Gri.inden dclt

Erneuerungsversuchen standgehalten und damit das Ergebnis des TLansfers bc:

einer ein Ross/er sol ólss auff den dritten tag/J r alle tadel daran/vnd heimliche verborgctt,,
kranc kheit e n vers pr e c he n."

ea FRoNrus. Statuta. 3.6.5.
nt Vgl.dazu ToNtscu, Dispozil i i le penale ale statutelor municipale sasegti din anul 1583, in: Stutlrr

Universitatis Babeg-Bolyai. Series iurisprudentia. l8 (l972), S.81-95: Szngo' Az erdélyi szász,<tk
biintetójogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német bijntetószabályokkal, in: Collectirr
iuridica Universitatis Debreceniensis 5 (2005), S. l3'7-177.

9Ó FRoNIUS, Statuta, 4.7.4 _ Dig., 48.5'8.
e7 FnoNrus, Statuta, 4.1 .5 - Cod., 9.9.2 und 9.9.1 l.
98 FRoNIUS, Statuta, 4.7.|1 f.' ebd.,4.7.|3: ,,W,úrd ein ehemensch in ehbruch begriffen/oder desscl

ben genugsam vberzeuget/welches zuuoren ein erbarlich leben verfiret/vnnd solches handcl't t

nie nicht wer beziegen gewesen/sonder aus menschligem gebrechen gefallen/vnnd weder d,'r
ankleger/noch sein ehegenoss/das recht auff jhn nicht foderten/die Oberkeit mag jhme drtt

ersten freuel vnnd fall vbersehen / vnnd die hauptstraff an gelts wegen / herab nehmen."
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einflusst. Das haben wir durch einige Beispiele versucht zu beweisen. Im Rahmen
dieses Aufsatzes haben wir keine Moglichkeit gehabt nachzupriifen, welche Sto-
rungen in der Welt des erneuerten sáchsischen Rechtssystems die Ergebnisse des
gelungenen Rechtstransfers verursacht haben. Das kann vielleicht das Thema ei-
ner spáteren Untersuchung werden.


